
 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
25. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Breitenworbis am 
15.12.2016 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Breitenworbis wurden zwei 
Beschlüsse gefasst, die hiermit amtlich bekannt gegeben werden: 
 
 
1. Beschluss Nr.  20 – 25 – 121 / 2016  vom  15.12.2016 
 Bestellung von Schiedspersonen für die gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinden 
 Breitenworbis, Buhla, Gernrode, Haynrode und Kirchworbis sowie Deuna, Gerterode, 
 Hausen, Kleinbartloff und Niederorschel 
 1) Der Gemeinderat ermächtigt und beauftragt hiermit ausdrücklich den  
  stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft 
  „Eichsfelder Kessel“ und den Gemeinschaftsvorsitzenden der Verwaltungs- 
  gemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“ aus den 7 Interessenten für das Amt 
  der Schiedsperson eine Vorauswahl zu treffen. 
 2) Der Gemeinrat stimmt der Wahl durch Herrn Michalewski und Herrn Böning 
  zu und schlägt dem Amtsgericht Heiligenstadt vor, 
  Herrn Frank Iseke aus Breitenworbis OT Bernterode als Schiedsperson 
  und  
  Herrn Christian Müller aus Deuna als stellvertretende Schiedsperson  
  zu berufen. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   17  Mitglieder 
 davon anwesend:      14  Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      14  Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Antrag angenommen. 
 
 
 
2. Beschluss Nr.  20 – 25 – 122 / 2016  vom  15.12.2016 
 Bewilligung der außerplanmäßigen Ausgabe 
 Abführung Beförsterungskosten 2016 und Holzvermarktungsgebühren der 5.DVO 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenworbis stimmt der außerplanmäßigen  
 Ausgabe für die Abführung der Beförsterungskosten und der Holzvermarktungs- 
 gebühren der 5. DVO 2016 in Höhe von 5.154,19 € zu. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   17  Mitglieder 
 davon anwesend:      14  Mitglieder 
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 Ja   -   Stimmen:      13  Stimmen 
 Nein – Stimmen:        / 
 Stimmenthaltungen:        1  Stimme 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Antrag angenommen. 
 
 
 
 
Breitenworbis, den 16.12.2016 
 
 
 
Cornelius Fütterer 
Bürgermeister 
  


